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RS OGH 1988/4/28 7Ob567/88
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.04.1988

Norm

ZPO §226 IIB13

Rechtssatz

Bei der Anfechtungsklage handelt es sich um eine Rechtsgestaltungsklage, deren Begehren sowohl allein als auch

neben dem Begehren auf Leistung an die Konkursmasse, auf die Unwirksamerklärung der angefochtenen

Rechtshandlung gegenüber den Gläubigern gerichtet sein kann.
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